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 Veröffentlicht am 14.12.1995

Norm

ABGB §1325 B1

StGB §83

Rechtssatz

Psychische Beeinträchtigungen im Sinne des § 1325 ABGB sind (insoweit über den strafrechtlichen Begri

hinausgehend) jedenfalls dann als Körperverletzung zu werten, wenn es sich um eine massive Einwirkung in die

psychische Sphäre des Betroffenen handelt.
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